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KLAGEN EINES AUSSCHUSSES [DES AMTES] MEIENBERG UEBER DEN BE¬

SCHLUSS DER JAHRRECHNUNGSTAGSATZUNG BEZUEGLICH DER
SCHREIB- UND SIEGELTAXEN BEI KAUFBRIEFEN

An gegenwärtiger [gemeineidg . ] Tagsatzung [ in Baden ] habe sich
ein Ausschuss [aus dem Amt ] Meienberg über den Beschluss der



Jahrrechnungstagsatzung bezüglich der Schreib - und Siegeltaxen

bei Kaufbriefen sowie "wegen der Buess , so auf die mit auslösung der

Brieffen auss der Cantzley gesezt worden ", beklagt.

Die Tagsatzungsgesandten der in den Freien Aemtern reg . Orte

beschliessen : s . EA VI  2 , 2018 Art . 145

Ferner sollen die Meienberger , nachdem ihnen der Läufer die Brie¬

fe auszulösen angekündigt habe , diesem "den batzen bezahlen"  und

von jedem Brief , den sie innert Monatsfrist nicht einlösen , der

Obrigkeit soviel Busse , wie die Schreib - und Siegeltaxe ausma¬

che , entrichten.

Kopie
AH 31 , 85 - 86 - Blatt 85V und 86 r  leer
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